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Die Bank
gibt
Auskunft

V

I
Dr. Emil Cwalter

Sicherheits-
Übertragung
unterschreiben?
Me/ne Erfahrungen mit einer
Grossbanb sind für ältere Men-
sehen sicher von Interesse: 2ch

(2922) hatte im fahre 2967
einen Schuldbrief in /höhe von
von Fr. 250 000.- im 2. Fang
auf mein neues Finfami/ien-
haus hei einer Grossbanb er-

richten iassen. Der Sc/iuidhrief
ist im Grundbuch eingetragen
und befand sich im Besitz
der Bank. Er war bis auf
Fr. 50 000 - abbezahit. Dane-
ben hatte ich der gleichen Bank
einen Vermögensverwaltungs-

WIEDER AKTIV
Wenn gehen schwerfällt

Allwetter-Elektro-Mobile

führerscheinfrei

Mit 2 El.-Motoren ab Fr. 14 500.-

Vertrieb und Service in der Schweiz

Werner Hueske
Handelsagentur

Seestrasse 22, 8597 Landschlacht
Telefon 077 - 96 05 28

gross Mit und ohne Verdeck klein
Occassionen sind auch lieferbar

Bitte ankreuzen und Prospekt anfordern.

au/trag in mehrfacher Höhe der

Hypotbekarschu/d erfei/f. JVun

veriangte die Ban/c, dass ich
zusätziich zu den bestehenden

Sicherheiten eine Sicherungs-

Übertragung unterschreibe. A/s
BeaZction auf diese Zunuzfuztg
bezahite ich die FesthypotheZc

zurück und Ziess sie im Grund-
buch löschen. GZeichzeitig Zöste

ich den VerznögensverwaZttzngs-

au/trag. Was würden Sie in
einem solche?! FaZZ raten?

Bravo! Ich hätte in Ihrer Si-

tuation genau gleich gehan-
delt. Mit der Deregulierung,
die auch von den Banken be-

grüsst wird, und der Ver-

schärfung des Kartellgesetzes
wird die Konkurrenz zu Gun-
sten der Konsumenten geför-
dert. Dies gilt nicht zuletzt
auch für die Banken, nach-
dem kartellmässige Abma-
chungen gefallen sind. Jetzt
erst ist der Kunde wirklich Kö-

nig und zugleich auch Rieh-
ter. Voraussetzung ist aller-
dings, dass er diese Funktio-
nen auch tatsächlich ausübt,
wie Sie es getan haben.

Die Fortschritte in der
elektronischen Datenverar-
beitung haben dazu geführt,
dass namentlich bei Gross-
betrieben gewisse Funktio-
nen und - damit verbunden

Entscheidungsbefugnisse
zentralisiert worden sind.
Man erhofft sich dadurch Ko-

steneinsparungen und Ratio-
nalisierungseffekte und er-
zielt sie vielfach auch.

Die grosse Gefahr dabei ist
jedoch die Entstehung einer
neuen Bürokratie zu Lasten
der Kundennähe. Wenn viele
Kunden so reagieren wie Sie,

kann sich eine derartige «Ra-

tionalisierung» kontrapro-
duktiv auswirken und zu Ver-
lusten an Marktanteilen
führen. Dies könnte eine

Rückbesinnung auf den ideo-
logischen und ökonomi-
sehen Wert einer guten Kun-
denbeziehung auslösen, was
sehr zu hoffen ist.

Ein gewisses Mitleid habe
ich allerdings mit dem Ver-
waiter Ihrer Bankfiliale. Er

wurde «von oben» gezwun-
gen, was er in Kenntnis der
tatsächlichen Verhältnisse
niemals aus eigenen Stücken

getan hätte. Zudem muss er -
ohne eigene Schuld - den
Verlust einer guten Kundin
verantworten, was sich nega-
tiv auf seine Qualifikation
und seine Beförderungschan-
cen auswirken könnte. Nun,
die freie Marktwirtschaft ist
ein hartes Pflaster. Je nach der
wirtschaftlichen Situation ist
meist der eine oder andere
Partner in einer stärkeren

Stellung und nützt diese oft
auch schamlos aus. Damit
müssen wir leben.

Trotzdem rate ich nieman-
dem, aus einer spontanen
emotionalen Reaktion die
Bank sofort zu wechseln. Seit

in den allgemeinen Ge-

Schäftsbedingungen Konkur-
renz herrscht, sind die Ban-
ken in den einzelnen Berei-
chen (z.B. Zahlungsverkehr)
unterschiedlich günstig re-

spektive ungünstig. Man soll-
te deshalb einen Entscheid
zum Wechseln erstmals über-
schlafen und dann mit meh-
reren Banken Kontakt auf-

nehmen, um festzustellen,
wo man für die im konkreten
Fall wesentlichen Dienstlei-
stungen die besten Bedingun-
gen erhält. Dabei sollte man
auch die Bonität der neuen
Bank genau prüfen.

Dr. Em// Gwa/fer

* GELD SPAREN *
Delta-Gehrad Fr. 278.-
Rollator-Gehrad Fr. 389-
Geh-Gestell Fr. 89-
Krücken, pro Stk. Fr. 19-
Geh-Stock Fr. 15-

Schmelz-Rehab
056/41 99 17

AHV

Dr. iur. Rudolf Tuor

Pflegebedürftig:
Zahlen, bis man
arm ist?

Em Ea// aus meinem Bekann-
fer/kre/s: D/e Erau /st an Alzhei-
mer er/cran/ct. Der Mann bat s/e

zwei /abre zu Hause gepfegt,
mussfe s/e aber nun doch in e/n

P/Ze^ebe/m geben. Kosten:
Fr. 100 000.- pro /abr. D/e
Kra/rben/casse /e/stet nur einen
bZe/nen Beitrag, und aueb dies

nur begrenzte Zeit. D/e Lebens-

erwartung eines Alzheimerpati-
enten beträgt 20 /abre. Tota/e

Kosten: 2 Mi///on Franken. Der
pensionierte Mann ist zwar
niebt arm, aber beines/a/is Mi/-
b'onär. Muss er nun sein gesam-
tes Vermögen von Fr. 400 000.-
verbrauchen, bis er selber ar-
mengenössig wird?

Das Sozialamt weist darauf
bin, dass gesparte Vermögen /ür
den Kranbbe/ts/d/i einzusetzen
sind und niebt /ür die Erben.

Das ist soweit versfänd/ieb, a/s

die HäZ/te des Vermögens
(Fr. 200 000- Ante// der

Frau) betrl//t. Wie welt muss der

Mann aus seinem E/nbom-

men/Vermögen beitragen, das er

Ja /ursein Altergespart bat? Wo

bleibt die Sicherheit, «sein ge-
wobntes Leben weiterführen zu
können», wie es die Berufsvor-

sorge postuliert?

Um Ihre Frage zu beantwor-
ten, müssen sowohl das Ver-

fassungsrecht als auch das Fa-

milienrecht, das Sozialversi-
cherungsrecht und das So-

zialhilferecht beachtet wer-
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den. Ich möchte im folgen-
den auf die wesentlichen
Grundsätze hinweisen, so-

weit dies im Rahmen des Rat-

gebers möglich ist.

Verfassungsrechtliche
Grundlagen
Die verfassungsrechtlichen
Grundlagen der sozialen Si-

cherung im Alter finden sich
in Art. 34 quater der Bundes-

Verfassung. Dabei wird seit
1972 die Vorsorge im Rah-

men des Drei-Säulen-Konzep-
tes nicht allein in die Verant-

wortung des Staates gelegt,
sondern als gemeinsame Auf-
gäbe von Staat (1. Säule), von
Sozialpartnern (2. Säule) und
von den einzelne« Personen

(3. Säule) definiert.
Für die gesamte Bevölke-

rung soll der Staat im Rahmen
der 1. Säule den Existenzbe-
darf der Versicherten ange-
messen decken. Neben den

Leistungen der AHV/IV ste-

hen dafür auch Ergänzungs-
leistungen zur AHV/IV zur
Verfügung, wie dies in Art. 11

der Übergangsbestimmun-
gen der Bundesverfassung ge-
regelt ist.

Allen Arbeitnehmern soll -
zusammen mit den Leistun-

gen der 1. Säule - im Rahmen
der 2. Säule die Fortsetzung
der gewohnten Lebenshai-

tung gewährleistet werden.
Die gleiche Vorsorge soll frei-
willig auch den Selbständig-
erwerbenden ermöglicht wer-
den.

Schliesslich soll im Rah-

men der 3. Säule die indivi-
duelle Selbstvorsorge - insbe-
sondere durch Massnahmen
der Fiskal- und Eigentumspo-
litik - vom Bund in Zusam-
menarbeit mit den Kantonen
gefördert werden. Damit las-

sen sich insbesondere indivi-
duelle Lücken der 1. oder 2.

Säule, höhere Einkommen
oder ein höherer Lebensstan-
dard ohne Beanspruchung
von Staat oder Arbeitgeber
abdecken.

Weitere Ausführungen
zum Verhältnis der 3 Säulen
finden Sie auf Seite 60 der

«Zeitlupe» Nr. 3/94. Dabei ist
zu beachten, dass sich aus der

Verfassung direkt keine An-
Sprüche ableiten lassen, son-
dem dass in der Verfassung
dem Gesetzgeber der Auftrag
erteilt wird, eine entspre-
chende Gesetzgebung zu er-
lassen. Dies ist für die 1. Säu-

le mit AHVG, IVG und ELG,
für die 2. Säule mit dem BVG

und für die 3. Säule in den Ge-

setzen über die direkte Bun-
dessteuer und die Steuerhar-

monisierung geschehen.

Familienrechtliche
Verpflichtungen
Die Grundlagen der gegen-
seitigen familienrechtlichen
Unterstützungspflichten fin-
den sich insbesondere in Art.
159 Abs. 2 ZGB mit der ge-

genseitigen Verpflichtung
der Ehegatten, «das Wohl der
Gemeinschaft in einträchti-
gern Zusammenwirken zu
wahren und für die Kinder ge-
meinsam zu sorgen», in Art.
159 Abs. 3 ZGB, wonach die

Ehegatten «einander Treue

und Beistand» schulden, in
Art. 272 ZGB, welcher be-

stimmt, dass Eltern und Kin-
der «einander allen Beistand,
alle Rücksicht und Achtung

die das Wohl der Gemein-
schaft erfordert», schuldig
sind.

Darüber hinaus sind in
weiteren Bestimmungen ge-

genseitige Unterhalts- und
Beistandspflichten innerhalb
der Familie eingehender gere-
gelt, auf die hier nicht näher
eingegangen werden kann.

Sozialversicherungsrechtli-
che Regelungen und Leistun-

gen privater Sozialwerke
Die wichtigsten Gesetze habe
ich bereits im Zusammen-
hang mit den verfassungs-
rechtlichen Grundlagen er-
wähnt. Von besonderem In-
teresse für Ihre Frage sind die

Bestimmungen über die Er-

gänzungsleistungen. Mit die-
sen Leistungen soll der ver-
fassungsrechtliche Auftrag
der 1. Säule zur angemesse-
nen Deckung des Existenzbe-
darfs sichergestellt werden,
sofern dies mit den Leistun-

gen der AHV/IV, der berufli-
chen und allenfalls der Selbst-

Vorsorge nicht möglich ist.
Da es sich bei den Ergän-

Zungsleistungen um wirt-
schaftliche Bedarfsleistungen
handelt, kommt man nicht
darum herum, in diesem Zu-

sammenhang auf die beson-
deren Verhältnisse des Ein-
zelfalles hinzuweisen, wie
dies im Rahmen des Ratgebers
regelmässig geschehen muss,
wenn eine Frage zu den EL zur
Diskussion steht.

Der Vorteil des EL-Systems

liegt darin, dass die konkreten
Bedürfnisse viel besser be-

rücksichtigt werden können,
als dies in einem allgemeinen
Versicherungssystem mög-
lieh wäre, anderseits ist die

Durchführung der Ergän-
Zungsleistungen mit umfas-
senderen Abklärungen und
einem entsprechend hohen
Verwaltungsaufwand ver-
bunden.

Wenn die Leistungen der
EL nicht ausreichen, können
auch private Sozialwerke -
insbesondere Pro Senectute
für die Betagten - gezielt wei-
tere finanzielle Hilfen aus-
richten oder durch Beratung
helfen, wirtschaftliche Notla-
gen möglichst zu vermeiden.

Sozialhilferechtliche
Leistungen
Erst wenn die Leistungen der

Sozialversicherung und der

privaten Sozialwerke sowie
die familienrechtlichen An-
Sprüche nicht ausreichen, um
wirtschaftliche Notlagen zu
vermeiden, kommt die So-

zialhilfe - früher «Fürsorge»

genannt - zum Tragen. Die
Organe der Sozialhilfe sind
verpflichtet, mit den ihnen
zur Verfügung stehenden
Mitteln in Notlagen beizuste-
hen. Dabei geht es bei mo-
derner Sozialhilfe nicht mehr
allein um wirtschaftliche Hil-
fen in Notlagen, sondern
ebensosehr um persönliche
Beratung, um solche Notla-
gen zu vermeiden oder mög-
liehst rasch zu beheben. Dass

dies gerade in der heutigen Si-

tuation nicht immer möglich
ist, braucht wohl nicht näher
begründet zu werden.

Wenn die Verwandten-
Unterstützung innerhalb der
Familie nicht funktioniert, ist
die Sozialhilfe ebenfalls lei-
stungspflichtig. In diesen Fäl-

len können die Organe der
Sozialhilfe jedoch auf die un-
terstützungspflichtigen Fa-

milienangehörigen zurück-
greifen, sofern diesen eine

Unterstützung zumutbar ist.
In diesem Zusammenhang
verweise ich auf meine Aus-

führungen auf Seite 42 der
«Zeitlupe» Nr. 4/95 über fa-
milienrechtliche Untersttit-
zung für Kosten eines Heim-
aufenthaltes.

Anwendungsbeispiel
Die vorstehenden Grund-
sätze bedeuten für Ihr An-
Wendungsbeispiel folgendes:
• Aus der Verfassung kann di-
rekt nichts abgeleitet werden,
sondern es sind vielmehr die
in Frage kommenden Geset-

ßeweg//c/?/fe/f für
Ge/übeh/nderfe t/nc/ Senioren

• 3- oder ^-Rad-Fahrzeug
• sehr /e/'chf bed/enöar und führe/sche/nfre/

• m/Y oder ohne Wefterverdedr
• grosse Re/chwe/te
• Garanf/e: Fahr

• uni/erb/ndtfche Beratung oder Vorführung

Stefan Grüfer, f/ektrofahrzeuge, 9240 Uzw/7, Te/efon 073-57 82 02
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zesbestimmungen anzuwen-
den.
• Als Ehepaar schulden sich
Mann und Frau gegenseitig
Beistand und Unterstützung;
solange die eheliche Gemein-
schaft besteht, sind grund-
sätzlich alle Mittel zum Un-
terhalt einzusetzen, ungeach-
tet, ob ein Ehepartner mehr
oder weniger Aufwand be-
darf.
• In erster Linie sind die ver-
sicherungsrechtlichen An-
spräche auszuschöpfen; dazu

gehören neben den Renten
der AHV/IV und einer allfälli-
gen Pensionskasse vor allem
auch die Leistungen der Kran-

kenversicherung, die 1996 im
Rahmen des neuen Kranken-
Versicherungsgesetzes ausge-
dehnt werden, sowie die Hilf-
losenentschädigungen der

AHV/IV, worüber auf Seite 42
der «Zeitlupe» Nr. 6/95 einge-
hend orientiert wurde.
• Neben den erwähnten Ver-

Sicherungsleistungen sind
die übrigen eigenen Mittel
des Ehepaares, vorab die Lei-

stungen allfälliger privater
Versicherungen und das Ver-

mögen als Teil der 3. Säule der
Vorsorge, einzusetzen.

• Schliesslich kann der An-
spruch auf Ergänzungsleistun-
gen geprüft werden, bevor das

Vermögen aufgebraucht ist,
denn bei der EL-Berechnung
werden Vermögensteile, die
den generellen Freibetrag von
25 000 Franken für Alleinste-
hende bzw. 40 000 Franken
für Ehepaare übersteigen, nur
teilweise angerechnet.
• Erst wenn die Mittel aus all
diesen Quellen nicht genü-
gen, stellt sich die Frage all-
fälliger Beiträge privater So-

zialwerke oder der Sozialhilfe.
Ich hoffe, damit Ihre Fra-

gen anhand der wichtigsten
Rechtsgrundlagen grundsätz-
lieh beantwortet zu haben.
Gleichzeitig muss ich Sie um
Verständnis dafür bitten, dass

daraus keine in jedem Fall ver-
bindlichen Schlüsse abgelei-
tet werden können. Vielmehr
sind aufgrund unserer Gesetz-

gebung die Verhältnisse im
Einzelfall von entscheidender
Bedeutung. Dies scheint mir
auch gut so, denn die Vielzahl
der Lebensumstände lässt

letztlich keine Einheitslösun-
gen zu, wenn es um die kon-
krete Siche-rung der Existenz-

grundlagen geht.

Dr. iur. Rurfo/f T«or

Recht
Pflichtteil
Gegen einen unserer Sö/me be-

stehen Ver/wsfscheine. W/r ver-

spüren wenig Lust, dass unsere

ff/nterZussenschujft dereinst zur
Tilgung dieser Schulden verwen-
det wird. Lieher möchten w/rge-
meinnüfzige Werke bedenken.

Wir möchten unseren Sohn auf
den P/Zichfteil setzen. Nach Ar-
tike! 480 des Schweizerischen

Zivilgesetzbuches kann einem

Nachkommen, gegen den Ver-

Zustsche/ne bestehen, die Hälfte
seines Pflichtteiles entzogen
werden, wenn sie seinen Kin-
dem zugewendet wird. Gilt dies

auch, wenn der Nachkomme
keine Kinder hat? Oder bestehen

andere Möglichkeiten, den

Pflichtteil zu vermindern?

Wie Sie richtig bemerken,
kann einem zahlungsunfähi-
gen Nachkommen die Hälfte
seines Pflichtteils entzogen
werden, wenn der Erblasser
diese entzogene Hälfte des

Pflichtteils den Kindern des

zahlungsunfähigen Nach-
kommens zuwendet. Die Zu-

wendung kann nicht nur an
die vorhandenen, sondern
auch an die später geborenen
Kinder erfolgen. Wenn aber
im Zeitpunkt des Erbanfalls
keine Kinder des zahlungsun-
fähigen Nachkommens vor-
handen sind, so ist der Entzug
der Hälfte des Pflichtteils un-
zulässig.

Eine andere Möglichkeit
zur Herabsetzung des Pflicht-
teilanspruchs des zahlungs-
unfähigen Nachkommens
gibt es nicht, wenn man von
den allgemeinen Enterbungs-
gründen absieht.

Nutzniessungs-
und Wohnrecht
Meine Gefährtin hat das Nut-
zuugs- unci Wohnrecht im Hau-
se ihres Sohnes. Beim Tode des

Vaters hat er mit einem Kauf-

und Schenkungsvertrag das

Haus grundbuchamtlich sich
überschreiben lassen. £r bezahlt
auch die Hypothekar- und Un-

terhaltskosten. Sie möchte nun,
nachdem sie fwnf/aüre darin ge-
wohnt hat, das Haus ihrem
Sohn und der Pamilie zum Be-

wohnen freigeben. Hat sie beim
Überlassen des Hauses fur das

Hinstellen des Mobiiiares recht-
Ziehen Anspruch auf eine Bnt-
Schädigung (Kosten pro fahr
etwa Pr. 1200.-/? Verliert sie

beim Preigeben des Hauses das

Wohn- und Nutzungsrecht?
Wie sieht es aus, wenn Sie eine

neue Wohnung mieten muss?

Massgebend ist in erster Linie
der Inhalt der vertraglichen
Abrede, mit welcher Ihrer Le-

bensgefährtin das Nutznies-
sungs- bzw. Wohnrecht ein-
geräumt wurde. Sollte im Ver-

trag für den Fall der Aufgabe
des Nutzniessungs- bzw.
Wohnrechts nichts verein-
bart sein, so wäre entschei-
dend, ob eine Nutzniessung
oder ob ein Wohnrecht vor-
liegt. Das Gesetz unterschei-
det zwischen Nutzniessung
und Wohnrecht und knüpft
an diesen beiden Rechtsinsti-
tuten verschiedene Rechtsfol-

gen an. Diese will ich Ihnen
zusammenfassend nachfol-
gend darlegen:

Das Wohnrecht ist man-
gels anderer Abrede unüber-
tragbar und unvererblich.
Dies bedeutet nicht nur, dass

der Wohnberechtigte das

Wohnrecht nicht an eine
Drittperson - gegen oder
ohne Entgelt - übertragen
kann, sondern auch, dass der

Wohnberechtigte bei Aufga-
be des Wohnrechtes keinen
Entschädigungsanspruch ge-
genüber dem Eigentümer hat.

Anders ist es bei der Nutz-
niessung. Diese kann - ausser

wenn es sich um ein höchst-
persönliches Recht handelt,
was bei Nutzniessung an
einer Liegenschaft nicht der
Fall ist - zur Ausübung auf
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